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Kurzübersicht 

Fördermöglichkeiten für E-Mobilität für Unternehmen 

 

Steuerliche Anreize 

Wer fördert? Bundesfinanzministerium 

Zielgruppe: Unternehmen, Privatpersonen, Verbände, Kommunen 

Fördergegenstände: 

  a) Befreiung von der KfZ-Steuer für 10 Jahre 

  b) Laden von Elektrofahrzeugen beim Arbeitgeber steuerfrei 

Frist:  31.12.2020 

 

Kaufzuschuss (Umweltbonus) 

Wer fördert? Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

Zielgruppe: Unternehmen, Privatpersonen, Verbände 

Fördergegenstände: 

  2.000 € Förderung + 2.000 € Rabatt für vollelektrische Fahrzeuge 

  1.500 € Förderung + 1.500 € Rabatt für Plug-In-Hybride 

Frist:  30.06.2019 (wird mit hoher Wahrscheinlichkeit verlängert) 

Link:  www.bafa.de 

 

Förderrichtlinie Elektromobilität 

Wer fördert? Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

Zielgruppe: Unternehmen, Kommunen (Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sind 

antragsberechtigt, sofern die Kommune bestätigt, dass die Maßnahme Teil ei-

nes kommunalen Elektromobilitätskonzeptes ist  

Fördergegenstände: 

  a) Mehrausgaben für elektrische Fahrzeuge 

  b) Zuschuss zur Ladeinfrastruktur 

Frist:   31.08.2018 (Frist abgelaufen – Programm wird evt. neu aufgelegt) 

Informationen: www.now-gmbh.de  

http://www.bafa.de/
http://www.now-gmbh.de/


Kontakt: Landeshauptstadt Stuttgart, Koordinierungsstelle Elektromobilität 

E-Mail: Poststelle.eMobilitaet@stuttgart.de 

BW-e-Gutschein für E-Fahrzeuge 

Wer fördert? Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

Zielgruppe: Unternehmen einzelner Branchen 

  (Taxi, Fahrschulen, Carsharing, Pflege- und Sozialdienste, Lieferverkehre) 

Fördergegenstände: 

pauschal 5.000 € für vollelektrische Fahrzeuge 

  zusätzlich zur Bundesförderung 

Informationen:www.elektromobilitaet-bw.de 

 

BW Förderung E-Lastenräder 

Wer fördert? Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

Zielgruppe: Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg 

Fördergegenstände: 

Für Investitionskosten gewerblich genutzter E-Lastenräder  

bis 30 % der Kosten bis 3.000 € im Einzelfall 

Informationen:www.elektromobilitaet-bw.de 

 

Kostenfreies Parken für E-Fahrzeuge 

Wer fördert? Landeshauptstadt Stuttgart 

Zielgruppe: Jedermann mit E-Kennzeichen 

Fördergegenstand:  

Gebührenbefreiung auf allen gebührenpflichtigen Stellplätzen im öffentlichen  

Straßenraum und in Bewohnerparkgebieten. 

Informationen:www.stuttgart.de/elektromobilitaet  

 

Virtuelles Zentrum Elektromobilität 

Wer fördert? Verband Region Stuttgart 

Zielgruppe: Jedermann / Informationsplattform 

Auf einer zentralen Internet-Plattform werden Informationen zu E-Fahrzeugen, Werkstätten, 

Ladeinfrastruktur und Fördermöglichkeiten in Stuttgart und der gesamten Region gebündelt 

präsentiert. 

Link: www.emobil-region-stuttgart.de (aktiv ab Ende März / Anfang April 2019) 
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